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1 Rechtliche Grundlagen in Baden-Württemberg und Definition der Begriffe 

Nach Gewerbeordnung (GewO) ist unter einer Spielhalle ein Unternehmen zu verstehen, 

welches zumindest überwiegend der Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit, 

der Veranstaltung anderer Spiele mit Gewinnmöglichkeit oder der Aufstellung von Unterhal-

tungsautomaten ohne Gewinnmöglichkeit dient.1 

Das „Recht der Spielhallen“ fällt seit der 2006 erfolgten Grundgesetzänderung im Zuge der 

Föderalismusreform in den Zuständigkeitsbereich der Länder.2 Die Gesetzgebungskompe-

tenz der Länder umfasst dabei u. a. formelle Anforderungen an den Betrieb einer Spielhalle, 

wie bspw. die Erlaubnispflichten.3 Es sind drei Arten von Erlaubnissen notwendig:4 

 Die gewerberechtliche Erlaubnis gemäß § 33c Abs. 1 und 2 GewO umfasst die Bestim-

mungen für die Aufstellung von Geldgewinnspielgeräten, also solchen Geräten, die mit 

einer den Spielausgang beeinflussenden technischen Vorrichtung versehen sind und 

über eine Bauartzulassung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt verfügen.5 Die 

Gewährung einer Aufstellerlaubnis ist insbesondere an die Person des Gewerbetrei-

benden gebunden, kann aber auch mit Auflagen auch im Hinblick auf den Aufstellungs-

ort versehen werden.6 Die Erlaubnis bezieht sich dabei auf die Tätigkeit des gewerbs-

mäßigen Aufstellens von Spielgeräten als solche und nicht auf die Aufstellung einzelner 

Geräte.7 Neben dieser allgemeinen Aufstellerlaubnis bedarf es nach § 33c Abs. 3 zu-

sätzlich noch einer Geeignetheitsbestätigung des Aufstellungsortes.8 Basierend auf 

der Verordnungsermächtigung der §§ 33f und g GewO,9 deren Zielstellung die Eindäm-

mung des Spiels sowie der Schutz von Spielern, Jugendlichen und der Allgemeinheit 

ist, wurde die Spielverordnung (SpielV) erlassen.10 Die SpielV konkretisiert die Vorga-

ben der Gewerbeordnung zu Geldspielgeräten u. a. in Spielhallen und enthält bspw. 

Angaben zu zulässigen und nicht zulässigen Aufstellungsorten und Mindestabständen 

zwischen den Geldspielgeräte, aber auch zu Bauart und Zulassung der Geräte. 

1  Vgl. § 33i Abs. 1 GewO; Dietlein und Hüsken 2012c, Rn. 5. 
2  Vgl. Seiler 2014, Rn. 44. 
3  Vgl. Bayerischer Landtag 26.03.2012, S. 20. 
4  Vgl. Barth 2013, S. 40. 
5  Vgl. § 33c Abs. 1 Sätze 1 u. 2 GewO. 
6  Vgl. § 33c Abs. 1 Satz 1 GewO, gewerberechtliche Personalkonzession, Meßerschmidt 2014, Rn. 2. 
7  Vgl. Meßerschmidt 2014, Rn. 3. 
8  Vgl. § 33c Abs. 3 Satz 1 GewO, Dietlein und Hüsken 2012a, Rn. 2. 
9  Vgl. § 33f Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und § 33g Nr. 1 GewO. 
10  Vgl. Dietlein und Hüsken 2012b, Rn. 2; Dietlein und Hüsken 2012d, Rn. 1. 

                                            



1 Rechtliche Grundlagen in Baden-Württemberg und Definition der Begriffe 2 
 

 Spielhallen zählen baurechtlich zu den Vergnügungsstätten; eine baurechtliche Er-
laubnis der entsprechenden Gemeinde ist somit erforderlich. Die Errichtung von Ver-

gnügungsstätten ist in Kerngebieten allgemein zulässig.11 In besonderen Wohngebie-

ten12 sowie in Dorfgebieten13 kann die Zulassung ausnahmsweise erfolgen, sofern es 

sich um sog. nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten handelt. Nach Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts sind nicht kerngebietstypische Vergnügungsstät-

ten dadurch charakterisiert, dass sie nach Zweckbestimmung und Umfang nicht in ei-

nem Kerngebiet liegen müssen, da es sich gerade nicht um zentrale Dienstleistungsbe-

triebe des Unterhaltungssektors handelt, die für ein größeres und allgemeines Publikum 

erreichbar sein sollen, mithin einen über das Baugebiet hinausreichenden Einzugsbe-

reich aufweisen. In der Regel handelt es sich um kleinere Anlagen, die in einem be-

grenzten Stadtteil oder Stadtviertel liegen und der üblichen Freizeitbetätigung dienen. In 

Bezug auf Spielhallen wird in erster Linie die Raumgröße für die Abgrenzung kernge-

bietstypischer Objekte von kerngebietsatypischen herangezogen; so hat sich in der 

Rechtsprechung ein Schwellenwert von ca. 100 m2 Nutzfläche herausgebildet. Daneben 

sind die Zahl und Art der Geldspielgeräte sowie die Besucherplätze weitere Anhalts-

punkte.14 In durch gewerbliche Nutzung geprägten Teilen von Mischgebieten sind nicht 

kerngebietstypische Spielhallen allgemein zulässig15 in nicht überwiegend gewerblich 

genutzten Bereichen nur ausnahmsweise.16 In Gewerbegebieten wiederum sind Spiel-

hallen in Ausnahmefällen zulässig;17 eine Beschränkung dieser Ausnahmen auf ledig-

lich kerngebietstypische Spielhallen ist nicht vorgesehen.18 Darüber hinaus ist die Er-

richtung von Spielhallen bzw. Vergnügungsstätten in reinen Wohngebieten,19 allgemei-

nen Wohngebieten20 und Industriegebieten generell unzulässig.21 

 Weiterhin sieht die Gewerbeordnung in § 33i vor, dass, wer gewerbsmäßig eine Spiel-

halle betreibt, der Erlaubnis der zuständigen Behörde bedarf. Diese Erlaubnis nach § 33i 

GewO tritt kumulativ zu den nach § 33c GewO erforderlichen Erlaubnissen (Aufsteller-

laubnis und Geeignetheitsbestätigung) hinzu. Darüber hinaus müssen die Spielgeräte 

11  Vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO. 
12  Vgl. § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. 
13  Vgl. § 5 Abs. 3 in Verbindung mit § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. 
14  Vgl. Determann und Stühler 2014, § 4a Abs. 3 BauNVO Rn. 23 ff. 
15  Vgl. § 6 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. 
16  Vgl. § 6 Abs. 3 BauNVO. 
17  Vgl. § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO. 
18  Vgl. Brandenburg und Brunner 2010, S. 1853. 
19  Vgl. § 3 BauNVO. 
20  Vgl. § 4 BauNVO. 
21  Vgl. § 9 BauNVO sowie ausführlich Stühler 2013. 
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selbstverständlich über eine Bauartzulassung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung 

gemäß § 33 e GewO verfügen. 

Das Landesglücksspielgesetz Baden-Württemberg (LGlüG) sieht in § 41 vor, dass diese 

gewerberechtliche Erlaubnis nach § 33i GewO durch eine glücksspielrechtliche Erlaub-

nis ersetzt wird. Damit findet die nach Erstem Glücksspieländerungsstaatsvertrag 

(GlüÄndStV) vorgesehene glücksspielrechtliche Erlaubnis22 ihre konkrete Ausgestal-

tung in dem Landesglücksspielgesetz. Grundsätzlich ist die Erlaubnis zu verwehren, so-

fern die Errichtung oder der Betrieb einer Spielhalle den im GlüÄndStV genannten Zie-

len, insbesondere der Bekämpfung der Glücksspielsucht, entgegensteht.23 Näher be-

stimmt wird die Vereinbarkeit mit diesen Zielen durch die ebenfalls im GlüÄndStV auf-

geführten Beschränkungen, u. a. etwa durch den Verweis auf die Einhaltung eines – wie-

derum durch die Länder festzulegenden – Mindestabstandes der Spielhallen unterei-

nander oder durch das Verbot mehrerer Spielhallen in einem baulichen Verbund, was 

einem Verbot von Mehrfachkonzessionen entspricht.24 

Die Übergangsregelungen des Landesglücksspielgesetzes sehen vor, dass für den Betrieb 

einer bestehenden Spielhalle, für die bis zum 28. Oktober 2011 eine Erlaubnis nach § 33i 

der Gewerbeordnung erteilt wurde, nach dem 30. Juni 2017 zusätzlich die glücksspielrecht-

liche Erlaubnis nach § 41 LGlüG erforderlich ist.25 Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn der 

Mindestabstand zwischen Spielhallen von 500 Metern, gemessen von Eingangstür zu Ein-

gangstür, unterschritten ist.26 Damit konkretisiert bzw. erweitert das LGlüG den Glücksspie-

länderungsstaatsvertrag. Dieser sieht in § 25 vor: 

(1) Zwischen Spielhallen ist ein Mindestabstand einzuhalten (Verbot von Mehrfachkonzes-

sionen). Das Nähere regeln die Ausführungsbestimmungen der Länder. 

(2) Die Erteilung einer Erlaubnis für eine Spielhalle, die in einem baulichen Verbund mit 

weiteren Spielhallen steht, insbesondere in einem gemeinsamen Gebäude oder Gebäude-

komplex untergebracht ist, ist ausgeschlossen. 

(3) Die Länder können die Anzahl der in einer Gemeinde zu erteilenden Erlaubnisse be-

grenzen. 

22  Vgl. § 24 Abs. 1 GlüÄndStV. 
23  Vgl. § 24 Abs. 2 GlüÄndStV. 
24  Vgl. § 25 GlüÄndStV. 
25  Vgl. § 51 Abs. 4 LGlüG 
26  Vgl. § 42 Abs. 1 LGlüG. 
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Während der Glücksspieländerungsstaatsvertrag neben dem Verbot der Mehrfachkon-
zessionen eine Begrenzung der Anzahl der Spielhallen durch die Anzahl der in einer 

Gemeinde zu erteilenden Erlaubnisse intendierte, haben das LGlüG von Baden-Württem-

berg und auch die Ausführungsgesetze anderer Bundesländer die Begrenzung der Anzahl 

der Spielhallenstandorte durch eine Mindestabstandregel zwischen Spielhallen umge-

setzt, die sich jedoch von Bundesland zu Bundesland deutlich unterscheidet (vgl. Tab. 2 in 

Kapitel 3). 

Nach § 42 Abs. 3 LGlüG beträgt die Entfernung, die – gemessen von Tür zu Tür – zu einer 

bestehenden Einrichtung zum Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen eingehalten werden 

muss, mindestens 500 m Luftlinie.27 Dazu zählen insbesondere Schulen oder Jugendheime 

sowie Einrichtungen für den Schulsport.28 

Hinsichtlich des Mindestabstandes zu Kinder- und Jugendeinrichtungen gilt ein Bestands-

schutz für solche Spielhallen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des LGlüG bereits über 

eine Erlaubnis gemäß § 33i GewO verfügen.29 Wird im Zuge eines Inhaberwechsels bei 

einem solchen Betrieb die Erteilung einer Erlaubnis geprüft, kommt § 42 Abs. 3 LGlüG je-

doch uneingeschränkt zur Anwendung.30 

Weiterhin bestehen bezüglich des Abstandsgebots von anderen Spielhallen und des Ver-

bots der Mehrfachkonzessionen Übergangsregelungen.31 Bei älteren, vor dem 28. Oktober 

2011 erteilten Erlaubnissen nach § 33i GewO sieht eine Härtefallklausel zudem die Mög-

lichkeit einer zeitlich befristeten Befreiung von den Vorgaben des Verbots der Mehrfachkon-

zessionen und des Abstandsgebots zu anderen Spielhallen vor. Der Mindestabstand zu ei-

ner anderen Spielhalle darf dabei jedoch 250 m Luftlinie, gemessen von Eingangstür zur 

Eingangstür, auch bei der Härtefallklausel nicht unterschreiten.32 

Im vorliegenden Beitrag wird auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung geltende Fassung 

des LGlüG vom 20. November 2012 Bezug genommen. Hinzuweisen ist auf ein Urteil des 

Staatsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 17. Juni 2014,33 in dem Teile des LGlüG bzw. 

des GlüÄndStV für verfassungswidrig erklärt wurden. So ist bspw. aufgrund der Verletzung 

27  Vgl. § 42 Abs. 3 LGlüG. 
28  Vgl. Landtag von Baden-Württemberg 2012, S. 105. 
29  Vgl. § 51 Abs. 5 S. 5 LGlüG. 
30  Vgl. Landtag von Baden-Württemberg 2012, S. 113. 
31  Vgl. § 51 Abs. 4 S. 1 und 2. 
32  Vgl. § 51 Abs. 5 S. 1-4. 
33  Vgl. StGH Baden-Württemberg, Urteil vom 17.06.2014 – 1 VB 15/13. 
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der Berufsfreiheit und des allgemeinen Gleichheitssatzes die Regelung des § 51 Abs. 5 S. 2 

LGlüG nichtig, nach der ein Abstand von 250 m zwischen bestehenden Spielhallen selbst 

in den Fällen nicht unterschritten werden darf, in denen eine Abweichung vom generellen 

Abstandsgebot von 500 m zur Vermeidung unbilliger Härten zeitweise möglich ist. Eine 

sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung liegt hier deshalb vor, weil aus Härtegrün-

den eine Befreiung von dem Verbot der Mehrfachkonzessionen hingegen möglich ist.34 

 

34  Einen Überblick über die wesentlichen Aspekte des Urteils gibt die Pressemitteilung des Staatsgerichts-
hofs, vgl. Staatsgerichtshof Baden Württemberg 2014, sowie umfassend das Urteil unter http://stgh.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stgh/dateien/1VB15-13_Urteil__2_.pdf. 
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2 Überblick über die Auswirkungen von Abstandsregelungen und Konzessi-
onsbeschränkungen am Beispiel der Spielhallen in Stuttgart 

Momentan gibt es in der Stadt Stuttgart 132 Konzessionen für Spielhallen,35 die sich auf 83 

Standorte verteilen (vgl. Abb. 1). Somit bestehen 49 Mehrfachkonzessionen, die spätestens 

zum Ende der Übergangsfristen des GlüÄndStV zum 30. Juni 2017 nicht mehr zulässig 

sind.36 

Abb. 1: Standorte der Spielhallen in Stuttgart – Status Quo 

 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung. Bereitstellung der Standortdaten der Spielhallen durch das Amt für öffentliche 
Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenrecht der Stadt Stuttgart. Kartenmaterial WebAtlasDE © GeoBasis-DE / 
BKG 2014. 

Von den 83 Spielhallenstandorten unterschreiten 54 Objekte den zulässigen Mindestab-

stand der Spielhallen untereinander, welcher in Baden-Württemberg grundsätzlich 500 m 

beträgt. Unter Berücksichtigung dieser Regelungen verbleiben lediglich 29 Spielhallen im 

Stuttgarter Stadtgebiet (vgl. Abb. 2). 

35  Die Standorte der Spielhallen in Stuttgart zum Zeitpunkt August 2013. 
36  Vgl. § 29 Abs. 4 GlüÄndStV. 
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Abb. 2: Standorte der Spielhallen in Stuttgart – Prognose Mindestabstand 500 m 

Quelle: Eigene Darstellung. Bereitstellung der Standortdaten der Spielhallen durch das Amt für öffentliche 
Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenrecht der Stadt Stuttgart. Kartenmaterial WebAtlasDE © GeoBasis-DE / 
BKG 2014. 

Tab. 1 gibt zudem einen Überblick über die mögliche Zahl der Spielhallen in Stuttgart bei 

Variation der Abstandsregelung der Spielhallen untereinander. 
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Tab. 1: Anzahl Spielhallen in Szenarien mit variiertem Mindestabstand 
Konzessionen gesamt 132 

davon Mehrfachkonzessionen 49 

Zwischensumme 83 

Verbleibende Spielhallen bei Abstand untereinander von 100 m 61 

Verbleibende Spielhallen bei Abstand untereinander von 200 m 48 

Verbleibende Spielhallen bei Abstand untereinander von 250 m 40 

Verbleibende Spielhallen bei Abstand untereinander von 300 m 36 

Verbleibende Spielhallen bei Abstand untereinander von 400 m 31 

Verbleibende Spielhallen bei Abstand untereinander von 500 m 29 

Quelle: Eigene Darstellung. Bereitstellung der Standortdaten der Spielhallen durch das Amt für öffentliche 
Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenrecht der Stadt Stuttgart. 

Grundsätzlich stellen sich bei der Anwendung der Abstandsregelungen mehrere Fragen, 

über die im vorliegenden Beitrag jedoch keine Aussage getroffen werden kann, da sie im 

Ermessen der jeweiligen Behörden liegen. Unterschreiten mehrere Spielhallen in einem be-

stimmten Umkreis die zulässigen Mindestabstände, ist offen, nach welchem Prinzip diejeni-

gen ausgewählt werden, die schließen müssen. Eine Möglichkeit besteht darin, die Spiel-

hallen, die zuerst eine Genehmigung erhalten haben, auch weiterhin bestehen zu lassen. 

Im Gegensatz zu den Ausführungsgesetzen in anderen Bundesländern, ist dies jedoch ge-

setzlich nicht festgelegt. Vorstellbar wären auch mehrere Kriterien, zum Beispiel auch die 

erfolgreiche Zertifizierung einer Spielhalle. Eine andere offene Frage ist die nach der Vor-

gehensweise bei der Neueröffnung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Nähe be-

reits bestehender Spielhallen. Ist eine solche Neueröffnung nicht möglich, müssen be-

troffene Spielhallen geschlossen werden oder werden Ausnahmegenehmigungen erteilt? 
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3 Ausblick 

Die Spielhallen- und Ausführungsgesetze zum Ersten GlüÄndStV variieren stark hinsichtlich 

der Vorgaben zu den Mindestentfernungen der Spielhallen untereinander. Die Distanzen 

reichen von 100 bis 500 m, wobei Ausnahmen im Einzelfall zulässig sind. Weitergehend 

sehen die Gesetze einiger Bundesländer auch eine Abstandsregelung in Bezug auf Einrich-

tungen für Kinder und Jugendliche vor. Hier unterscheiden sich die Vorschriften ebenfalls 

deutlich voneinander (vgl. Tab. 2). 

Tab. 2: Übersicht der Bestimmungen der Spielhallen- und Ausführungsgesetze hin-
sichtlich Abstandsregelungen in anderen Bundesländern 

 Mindestabstände zwischen Spielhallen Abstand zu Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche 

BY 250 m Luftlinie zu Spielhallen  

B 500 m Luftlinie zu Spielhallen Nicht in räumlicher Nähe zu Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen 

BB 500m Luftlinie zu Spielhallen  

HB 250 m Luftlinie zu Spielhallen und Wettver-
mittlungsstellen  

HH 500 m Luftlinie zu Spielhallen; Ausnahmen 
für Reeperbahn und Steindamm = 100 m 

Nicht in räumlicher Nähe zu Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen 

HE 300 m Luftlinie von Eingangstür zu Ein-
gangstür der Spielhallen  

MV 500 m Luftlinie zu Spielhallen, Spielban-
ken 

500 m Luftlinie zu Schulen oberhalb des Pri-
märbedarfs 

NS 
100 m Luftlinie zu Spielhallen; Gemeinden 
können den Abstand auf 50 m verringern 
oder auf maximal 300 m erhöhen 

 

NRW 350 m Luftlinie zu Spielhallen 350 m Luftlinie zu öffentlichen Schulen sowie 
Kinder- und Jugendeinrichtungen 

RP 500 m Luftlinie zu Spielhallen 500 m Luftlinie zu Einrichtungen, die überwie-
gend von Minderjährigen besucht werden 

SL 500 m Luftlinie zu Spielhallen  

SN 250 m Luftlinie zu Spielhallen 250 m Luftlinie zu allgemeinbildenden Schulen 

SNA 200 m Luftlinie zu Spielhallen 200 m Luftlinie zu Spielhallen und Kinder- und 
Jugendeinrichtungen 

SH 300 m Luftlinie zu Spielhallen 300 m Luftlinie zu Kinder- und Jugendeinrich-
tungen 

TH 
500 m Luftlinie von Eingangstür zu Ein-
gangstür der Spielhallen; Ausnahmen bis 
400 m möglich 

Keine räumliche Nähe zu Kinder- und Jugend-
einrichtungen, Suchtberatungsstellen und 
ähnlichen sozialen Einrichtungen 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Spielhallen- und Ausführungsgesetzen der Bundesländer. 
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Aufgrund der Vielfalt an Regelungen überrascht es nicht, dass Prognosen über die Auswir-

kungen der Mindestabstandsregelungen in den einzelnen Bundesländern sehr heterogen 

ausfallen.37 Bei dem in diesem Beitrag vorgestellten Beispiel von Stuttgart wird die Gesamt-

zahl der Konzessionen aufgrund der strikten Regelungen in Baden-Württemberg auf ca. 

20 Prozent zurückgehen. Hingegen ist etwa für Niedersachsen ein deutlich geringerer Rück-

gang des Spielhallenbestands zu erwarten, da im Vergleich in diesem Bundesland weniger 

strikte Mindestabstandsregelungen vorgesehen sind. So wird in einer auf dem Kongress der 

deutschen Automatenwirtschaft 2014 vorgestellten Studie geschätzt, dass 80 Prozent der 

niedersächsischen Spielhallen bestehen bleiben, während demgegenüber für Baden-Würt-

temberg von lediglich etwa 15 Prozent des heutigen Bestandes ausgegangen wird.38 

 

 

37  Vgl. Smartcon GmbH 2014, S. 9. 
38  Vgl. Smartcon GmbH 2014, S. 9. 
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